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Gegenüberstellung der Kernregelungen zur nachhaltigen Beschaffung, § 120 a GWB / § 22 UVgO 

 

Norm 
§ 120 a 
GWB 

Regelungsentwurf 
Norm 
§ 22a 
UVgO 

Regelungsentwurf 

 

Abs. 1 (1) Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden soziale und um-
weltbezogene Aspekte berücksichtigt. Zu diesem Zweck sollen 
öffentliche Auftraggeber im Rahmen der Leistungsbeschreibung 
oder, soweit im Einzelfall mit Blick auf den Auftragsgegenstand 
geeigneter, auf anderen Stufen des Vergabeverfahrens mindes-
tens ein soziales oder ein umweltbezogenes Kriterium im Sinne 
der Absätze 2 und 3 berücksichtigen. Die Kriterien müssen mit 
dem Auftragsgegenstand in Verbindung stehen und zu dessen 
Wert und den konkreten Beschaffungszielen verhältnismäßig 
sein.  
 
 
 

Abs. 1 Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge werden soziale und um-

weltbezogene Aspekte berücksichtigt. Zu diesem Zweck sollen 

Auftraggeber bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Rahmen 

der Leistungsbeschreibung oder, soweit im Einzelfall mit Blick 

auf den Auftragsgegenstand geeigneter, auf anderen Stufen des 

Vergabeverfahrens mindestens ein soziales oder ein umweltbe-

zogenes Kriterium im Sinne der Absätze 2 und 3 berücksichti-

gen. Die Kriterien müssen mit dem Auftragsgegenstand in Ver-

bindung stehen und zu dessen Wert und den konkreten Be-

schaffungszielen verhältnismäßig sein. Wird kein soziales oder 

umweltbezogenes Kriterium bei der Ausgestaltung des Vergabe-

verfahrens berücksichtigt, so sind die Gründe zu dokumentie-

ren.  
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Abs. 2 (2) Umweltbezogen ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es 
darauf abzielt, dass zu beschaffende Waren, Bau- und Dienst-
leistungen, soweit möglich über ihren gesamten Lebenszyklus, 
klimaschonend, biodiversitätsfördernd, rohstoffschonend, ener-
giesparend, wassersparend, schadstoffarm, abfallarm, langlebig, 
reparaturfreundlich, wiederverwendbar, recyclingfähig, unter Ein-
satz von Abfällen oder Rezyklaten o-der aus nachwachsenden 
Rohstoffen oder möglichst gut geeignet zur umweltverträglichen 
Abfallbewirtschaftung hergestellt, erbracht oder ausgeführt wer-
den.  
 
 
 

Abs. 2 Umweltbezogen ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es 

darauf abzielt, dass zu beschaffende Waren und Dienstleistun-

gen, soweit möglich über ihren gesamten Lebenszyklus, klima-

schonend, biodiversitätsfördernd, rohstoffschonend, energiespa-

rend, wassersparend, schadstoffarm, abfallarm, langlebig, repa-

raturfreundlich, wiederverwendbar, recyclingfähig, unter Einsatz 

von Abfällen oder Rezyklaten oder aus nachwachsenden Roh-

stoffen oder möglichst gut geeignet zur umweltverträglichen Ab-

fallbewirtschaftung hergestellt, erbracht oder ausgeführt wer-

den.  

 

 

Abs. 3 (3) Sozial ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es darauf 

abzielt, dass zu beschaffende Waren, Bau- und Dienstleistungen 

unter fairen Arbeits- und Handelsbedingungen, unter Ermögli-

chung der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, Benachteilig-

ten oder Menschen mit Behinderungen, unter Förderung der 

Gleichstellung von Geschlechtern, ethnischen Gruppen, Benach-

teiligten oder Menschen mit Behinderungen, unter Einsatz sozia-

ler Innovationen, unter Beachtung der Menschen- und Arbeit-

nehmerrechte oder unter Beachtung der Kernarbeitsnormen der 

Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) entlang der globalen 

Wertschöpfungskette hergestellt, erbracht oder ausgeführt wer-

den. Sozial ist ein Kriterium auch dann, wenn es darauf abzielt, 

dass zu beschaffende Waren, Bau- und Dienstleistungen Be-

nachteiligten oder Menschen mit Behinderungen in besonderem 

Maße zugänglich sind.  

Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung tariflicher 

oder nicht-tariflicher Arbeitsbedingungen bei der Ausführung des 

Auftrags genügt den Anforderungen an das soziale Kriterium im 

Sinne der Absätze 1 und 4 nicht, soweit die Auferlegung dieser 

Abs. 3 Sozial ist ein Kriterium insbesondere dann, wenn es darauf ab-

zielt, dass zu beschaffende Waren und Dienstleistungen unter 

fairen Arbeits- und Handelsbedingungen, unter Ermöglichung 

der Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen, Benachteiligten 

oder Menschen mit Behinderungen, unter Förderung der Gleich-

stellung von Geschlechtern, ethnischen Gruppen, Benachteilig-

ten oder Menschen mit Behinderungen, unter Einsatz sozialer 

Innovationen, unter Beachtung der Menschen- und Arbeitneh-

merrechte oder unter Beachtung der Kernarbeitsnormen der In-

ternationalen Arbeitsorganisation (IAO) entlang der globalen 

Wertschöpfungskette hergestellt, erbracht oder ausgeführt wer-

den. Sozial ist ein Kriterium auch dann, wenn es darauf abzielt, 

dass zu beschaffende Waren und Dienstleistungen Benachtei-

ligten oder Menschen mit Behinderungen in besonderem Maße 

zugänglich sind.  

Die Verpflichtung des Auftragnehmers zur Einhaltung tariflicher 

oder nicht-tariflicher Arbeitsbedingungen bei der Ausführung des 

Auftrags genügt den Anforderungen an das soziale Kriterium im 

Sinne der Absätze 1 und 4 nicht, soweit die Auferlegung dieser 
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Verpflichtung in Erfüllung einer gesetzlichen Vorgabe oder einer 

Vorgabe auf Grund eines Gesetzes erfolgt  

 

Verpflichtung in Erfüllung einer gesetzlichen Vorgabe oder einer 

Vorgabe auf Grund eines Gesetzes erfolgt.  

 

Abs. 4 (4) Bei der Beschaffung von Waren, Bau- und Dienstleistungen, 

die gemäß den auf Grundlage von Absatz 5 erlassenen allgemei-

nen Verwaltungsvorschriften für eine umweltbezogen nachhaltige 

Beschaffung besonders geeignet sind, müssen öffentliche Auf-

traggeber bei der Leistungsbeschreibung oder, soweit im Einzel-

fall mit Blick auf den Auftragsgegenstand geeigneter, auf anderen 

Stufen des Vergabeverfahrens mindestens ein umweltbezogenes 

Kriterium berücksichtigen.  

 

Satz 1 gilt hinsichtlich der Berücksichtigung mindestens eines so-

zialen Kriteriums entsprechend für die Beschaffung von Waren, 

Bau- und Dienstleistungen, die für eine sozial nachhaltige Be-

schaffung besonders geeignet sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

Abs. 4 Bei der Beschaffung von Waren und Dienstleistungen, die ge-

mäß den auf Grundlage von § 120a des Gesetzes gegen Wett-

bewerbsbeschränkungen mit Zustimmung des Bundesrates er-

lassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften der Bundesre-

gierung für eine umweltbezogen nachhaltige Beschaffung be-

sonders geeignet sind, müssen Auftraggeber bei der Leistungs-

beschreibung oder, soweit im Einzelfall mit Blick auf den Auf-

tragsgegenstand geeigneter, auf anderen Stufen des Vergabe-

verfahrens mindestens ein umweltbezogenes Kriterium berück-

sichtigen.  

Satz 1 gilt hinsichtlich der Berücksichtigung mindestens eines 

sozialen Kriteriums entsprechend für die Beschaffung von Wa-

ren und Dienstleistungen, die für eine sozial nachhaltige Be-

schaffung besonders geeignet sind.  

Soweit in den in Satz 1 genannten allgemeinen Verwaltungsvor-

schriften gemäß § 120a Absatz 5 Satz 5 des Gesetzes gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen allgemein oder für einzelne Leis-

tungen vorgegeben ist, dass die Vorgaben aus § 120a Absatz 4 

des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auch bei der 

Beschaffung von Waren- und Dienstleistungen gelten, die in den 

allgemeinen Verwaltungsvorschriften nicht benannt sind, soweit 

dort als besonders geeignet benannte Waren oder Dienstleis-

tungen ein nicht unerheblicher Bestandteil der zu beschaffenden 

Ware sind oder in nicht unerheblichem Maße für die Ausführung 

der zu beschaffenden Leistung verwendet werden, so ist auch 

diese Vorgabe zu beachten.  

Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  
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Abs. 5 Die Bundesregierung erlässt mit Zustimmung des Bundesrates 
allgemeine Verwaltungsvorschriften über Leistungen, die 

1. für eine umweltbezogen nachhaltige Beschaffung beson-
ders geeignet sind,  

2. für eine sozial nachhaltige Beschaffung besonders ge-
eignet sind,  

3. nicht beschafft werden dürfen; die Beschaffung solcher 
Leistungen bleibt hierbei erlaubt, wenn dies aus Gründen 
des öffentlichen Interesses dringend geboten ist.  

 
Bei der Auswahl der in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften 
nach Satz 1 Nummern 1 und 2 benannten Leistungen ist zu be-
rücksichtigen, ob die Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 4 
bei der Beschaffung der betreffenden Leistung für die öffentli-
chen Auftraggeber mit vertretbarem Aufwand möglich ist.  
Zudem ist hierbei die Bedeutung einer sozial und umweltbezogen 
nachhaltigen Beschaffung gerade dieser Leistungen für die För-
derung sozialer und umweltbezogener Nachhaltigkeit insgesamt 
zu berücksichtigen. Satz 3 gilt entsprechend für die Auswahl der 
in den allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 Nummer 
3 benannten Leistungen.  
In den allgemeinen Verwaltungsvorschriften nach Satz 1 kann die 
Bundesregierung allgemein oder für einzelne Leistungen vorge-
ben, dass die Vorgaben aus Absatz 4 auch bei der Beschaffung 
von Waren, Bau- und Dienstleistungen gelten, die in den allge-
meinen Verwaltungsvorschriften nicht benannt sind, soweit dort 
als besonders geeignet benannte Waren oder Dienstleistungen 
ein nicht unerheblicher Bestandteil der zu beschaffenden Ware 
sind oder in nicht unerheblichem Maße für die Ausführung der zu 
beschaffenden Leistung verwendet werden.“ 
 

Abs. 5 Die in den auf Grundlage des § 120a des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen mit Zustimmung des Bundesrates er-
lassenen allgemeinen Verwaltungsvorschriften der Bundesre-
gierung niedergelegten Beschaffungsverbote sind zu beachten. 
 

 


